
ganzen der Parteiwillkür überlassenen normalen Pro
zessen — auf die Ermittlung der materiellen Wahrheit 
abzielte und das Sachvorbringen und die Beweismittel, 
wenigstens soweit es sich um die Aufrechterhaltung 
der Ehe handelte, der Verfügung der Parteien entzog 
(§ 581 ZPO alter, § 622 neuer Fassung). Jeder Kenner 
der Verhältnisse aber weiß, daß auf keinem anderen 
Rechtsgebiete die „gesellschaftliche Lüge“ so an der 
Tagesordnung war und wahre Triumphe feierte wie 
auf dem Gebiete des Ehe- und besonders des Schei
dungsrechts. Den „Konvenienzehen“ entsprachen die 
zahllosen „vereinbarten“ Scheidungen, bei denen in 
den meisten Fällen der Ehemann von seinem ökono
mischen Übergewicht der Frau gegenüber rücksichtslos 
Gebrauch zu machen pflegte. Auch die schuldlos ge
schiedene Ehefrau, die jahrelang im gemeinsamen Haus
halt oder sogar im Geschäft des Mannes mitgearbeitet 
und mitgespart hatte, blieb in der Regel ohne jede 
Abfindung, und es fiel, wenn es zur Scheidung kam, 
dem Manne ja auch nicht allzu schwer, sich einem 
Unterhaltsurteil, selbst wenn es auf dem Papier vor
handen war, mit den verschiedensten Kniffen und 
Machenschaften zu entziehen.

In dem halben Jahrhundert der Geltung des BGB 
haben sich nun zwar die dazu herausgegebenen Kom
mentare mit einer verwirrenden Fülle einer kasuisti
schen Rechtsprechung über Ehescheidung gefüllt, aber 
wirklich Grundsätzliches — vor allem gesellschaftlich 
Grundsätzliches — enthielten diese Entscheidungen 
kaum oder gar nicht, konnten es auch nicht enthalten, 
da es ja darauf ankam, die im Kapitalismus, nament
lich seiner Spätzeit, liegenden inneren Widersprüche 
soweit wie möglich zu verschleiern.

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichts hatte sich 
mit solchen teils überlebten Anschauungen, teils ge
radezu lügenhaften Verschleierungen des wirklichen 
gesellschaftlichen Inhalts auch in zwei Fällen ausein
anderzusetzen, die gewisse Rechtsinstitute des bürger
lichen Familienrechts aus den vor der Eheschließung 
liegenden persönlichen Beziehungen der Geschlechter 
betrafen, nämlich das Verlöbnis und die sogenannte 
Aussteuer der heiratsfähigen Tochter. In beiden Ent
scheidungen ist nachgewiesen worden, daß und aus 
welchen Gründen der sogenannte „Deflorationsanspruch“ 
der „unbescholtenen“ Verlobten (§ 1300 BGB) wie der 
Aussteueranspruch der heiratenden Tochter (§ 1620 
BGB) als dem Gleichberechtigungsprinzip widerspre
chend von unserer Gesellschaftsordnung nicht mehr 
anerkannt werden kann.16)

Aber auch in den Hauptfragen des Ehescheidungs
rechts liegen bereits eine Reihe von Entscheidungen 
des Obersten Gerichts vor, die sich mit den neuen 
gesellschaftlichen und rechtlichen Grundlagen der Ehe 
und Familie vom Standpunkt unseres neuen Rechts
bewußtseins auseinandersetzen und zu folgendem Er
gebnis gelangt sind:

Sind Ehe und Familie die Grundlage des Gemein
schaftslebens und stehen sie als solche unter dem 
Schutze unserer Verfassung (Art. 30, 144), dann ergibt 
sich daraus die erstrangige g e s e l l s c h a f t l i c h e  
Bedeutung der Ehe im neuen Staat. Sie ist also nicht 
mehr eine nur individuelle Angelegenheit der Eheleute, 
sondern hat auch gesellschaftlich erhebliche Ziele zu 
fördern, die Arbeitsfreude, das ständige Streben zur 
weiteren persönlichen Entwicklung, die Freude an der 
Familie. Dieser neue Inhalt der Ehe in der Rechts
ordnung unseres Staates verbietet jede leichtfertige 
Beurteilung von Ehescheidungsgründen16), jedes Nach
geben gegenüber lediglich individuellen, nicht objektiv 
begründeten und gewissenhaft überprüften Wünschen 
und Verlangen des einen oder anderen Ehegatten. Die 
Gerichte haben deshalb ihre Mitwirkung zu versagen, 
wenn Eheleute gesetzliche Bestimmungen über die 
Scheidung zur Verfolgung gesellschaftswidriger Zwecke 
und nur als Mittel für die Begründung materieller 
Ansprüche ausnutzen. Notwendigkeit und Nutzen einer 
gesunden wie andererseits die Schädlichkeit einer zer
rütteten Ehe sind ausschlaggebend für die Entfaltung 
des Familienlebens. Die Rechtsprechung des Obersten 
Gerichts erkennt die Wichtigkeit des Elternhauses für

15) NJ 1952 S. 451, 551.
15) OGZ Bd. 1 S. 79; NJ 1953 S. 51.

das ungefährdete Aufwachsen der Kinder und ihre Er
ziehung an, hebt dabei zugleich aber auch die Rolle 
der neuen Formen der gesellschaftlichen Erziehung — 
„Junge Pioniere“ und „Freie Deutsche Jugend“ — her
vor, die mit dem Elternhaus in enger Verbindung 
stehen und es unterstützen und ergänzen, zumal bei 
Schwächen der Erziehung, wie sie durch eine Zerrüttung 
der elterlichen Ehe gar zu leicht und häufig eintreten.

Oberster Grundsatz bei der Anwendung des Art. 48 
EheG (Scheidung einer unheilbar zerrütteten Ehe nach 
dreijähriger Trennung der Eheleute) muß sein, daß 
eine unheilbar zerrüttete Ehe nicht nur jeden persön
lichen Wert für die Ehepartner selbst, sondern vor 
allem auch ihren gesellschaftlichen Wert verloren hat, 
daß sie zu einer jede Weiterentwicklung hindernden 
und jede Lebensfreude unterbindenden Fessel für beide 
Ehepartner werden muß und deshalb zu scheiden ist, 
daß es also dem Gesetze widerspricht, über die Fest
stellung einer unheilbaren Zerrüttung hinaus noch 
besondere Gründe zur Rechtfertigung der Scheidung 
zu verlangen17).

Ein besonders schwieriges Kapitel ist dabei die 
richtige Beurteilung des im § 48 Abs. 2 EheG behan
delten Widerspruchsrechts des schuldlosen Ehegatten. 
Aus der entscheidenden Bedeutung des gesellschaftlichen 
Wertes der Ehe folgert das Oberste Gericht18), daß für 
die Beachtlichkeit des Widerspruchs b e s o n d e r e  
Gründe vorliegen und nachgewiesen werden müssen 
(z. B. bei alten Ehen, wie schon erwähnt, die wirt
schaftliche Schwäche und Abhängigkeit der Frau, die 
Gefahr, daß sie bei Scheidung der Ehe in eine wirt
schaftlich wesentlich schlechtere Lage oder gar wirt
schaftliche Not geraten würde). Aber auch das „wohl
verstandene Interesse des Kindes“ im Sinne von § 48 
Abs. 3 EheG kann an und für sich nicht die Aufrecht
erhaltung einer unheilbar zerrütteten Ehe fordern. 
Denn die Aufrechterhaltung einer Ehe, in der das per
sönliche Band der Eheleute endgültig zerrissen ist, die 
ihren gesellschaftlichen Wert verloren hat, deren Fort
bestand also auch sittlich nicht zu rechtfertigen ist, 
kann im allgemeinen auch nicht im Interesse der 
Kinder- liegen. Das muß um so mehr gelten, als bei 
derartig unheilbar zerrütteten Ehen und einer jahre
langen Trennung der Eheleute von einem „Eltemhause“, 
das ein ungefährdetes Aufwachsen der Kinder gewähr
leisten könnte, überhaupt nicht mehr die Rede sein 
kann.

IV
Abschließend soll nicht verkannt werden, daß die 

vorstehend behandelten Entscheidungen des Obersten 
Gerichts bei aller innerer Konsequenz nur Ansätze 
zur Bildung eines neuen Familienrechts darstellen 
konnten. Sie haben einen Zeitraum überbrückt, in dem 
es darauf ankam, überkommene Formen entsprechend 
der ökonomischen Struktur der Gesellschaft mit neuem 
Inhalt zu erfüllen, ohne daß dabei die Rechtsprechung 
des neuen Staates mehr tun konnte, als allgemein die 
Wege zu weisen. Sie ergeben in ihrer Gesamtheit eine 
Entwicklung, durch die in kritischer Übergangszeit 
wichtige Lebensverhältnisse unserer Bevölkerung neu 
und konkret gestaltet werden konnten, und wollen 
ihrerseits Wegweiser sein in eine bessere Zukunft, die 
sich hoffentlich in nicht zu ferner Zeit durch die 
Schaffung eines vom demokratischen Geiste geformten 
und mit seinem Inhalt erfüllten neuen gesamtdeutschen 
Familienrechts erfüllen wird.

Die Wiedergewinnung der Einheit unseres Vater
landes ist das Hochziel unseres neuen politischen Kurses. 
Sie schließt die Rechtseinheit in sich. Daß die Recht
sprechung des Obersten Gerichts dafür bedeutsame 
und nützliche Vorarbeit geleistet hat, zeigt ein Blick 
auf die Entwicklung in Westdeutschland. Das Grund
gesetz der Bundesrepublik enthält in seinen Art. 3 
Abs. 2 und Art. 6 Grundsätze, die mit den oben er
wähnten familienrechtlichen Grundbestimmungen un
serer Verfassung weitgehende Übereinstimmung auf
weisen. Was aber ist zu deren Verwirklichung ge
schehen?

Zunächst bestimmte Art. 117 des Grundgesetzes, daß 
das dem Art. 3 Abs. 2 (Männer und Frauen sind gleich-

17) OGZ Bd. l s. 72.
18) vgl. Anm. 17.
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